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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1973

Norm

EO §370 C2

EO §370 C3

Rechtssatz

Gefährdung der Einbringlichkeit kann einerseits in der schlechten Vermögenslage des Schuldners liegen, wodurch das

Zuvorkommen anderer Gläubiger oder die Konkurserö4nung zu befürchten ist, sie kann andererseits aber auch in

Handlung des Schuldners bestehen, durch die die Einbringung der Geldforderung des Gläubigers vereitelt oder

erheblich erschwert werden könnte (3Ob 268/60).
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